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Finanzielle Auswirkungen der Massnahmen gemäss Stabilisierung der AHV (AHV 21) im Jahr 2030
Berechnungen basierend auf der Annahme eines Inkrafttretens der AHV 21 per 01.01.2022

In Millionen Franken, zu Preisen von 2021.

Berechnungen basierend auf den volkswirtschaftlichen Eckwerten des BR vom 19.01.2021.

Vorbezug 3. Jahr 194 -75
Vorbezug, Satzänderung 77 65
Aufschub, Satzänderung -20 -9
Verbesserung der Rente nach 65 Jahren 81 81

Erleichterter Vorbezug 247 -100 154
Rentenverbesserung für die Frauen 253 187

Reformmassnahmen AHV 21 -383 -57 -88 83
Zusatzfinanzierung AHV 21 2393 2393 1)
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Gemäss Botschaft

Ausgaben Einnahmen

Fondsstand unterhalb 90% im Jahr 2032 2028

1) Erhöhung MWST um 0,3% im Jahr 2022 und um 0,4% im Jahr 2029 
   sobald der AHV-Ausgleichsfonds unter 90% gefallen ist.

Massnahmen 

Vereinheitlichung des Referenzalters bei 65 Jahren

Flexibilisierung des Rentenbezugs

Ausgleichsmassnahmen für Frauen

Anhebung Plafond

Freibetrag

Bundesbeitrag aus Ausgabenveränderung

Total

Rechnung 2030 geltende Ordnung

Rechnung 2030 AHV 21

Umlageergebnis

Fondsstand 2030 in % einer Jahresausgabe


